
 
 

Regeländerungen 
29-ste FIPS-Mouche Weltmeisterschaften im Fliegenfischen 

Schottland  5. bis 12. Juni 2009 
 
Schottland wurde von FIPS-Mouche zum Gastgeberland für die 29. FIPS-Mouche 
Weltmeisterschaften im Sportfliegenfischen und Symposium über Erhaltung ernannt, die im 
Gebiet Drymen in Schottland veranstaltet werden. Die folgenden Regelmodifizierungen 
gelten für die 2007 FIPS-Mouche Weltkampfregeln. 
 
Artikel 2: Allgemeine Informationen 
2.2 Zusatz: An den Seeabschnitten werden vier Sitzungen abgehalten, in den aus Booten, die 

mit Außenmotor betrieben werden, geangelt wird und eine Sitzung bei der vom 
Ufer aus oder während dem Waten im Wasser geangelt wird. Die Abfolge des 
Gruppenwechsels finden Sie in Anhang A.  

 
Artikel 9: Wettkämpfe für Fischen vom Ufer 
Neuer Zusatz 9.6: Das Waten ist im Flussabschnitt erlaubt und Wathosen dürfen getragen 
werden. 
 
Artikel 10: Wettkämpfe für Fischen aus dem Boot 

Es darf nur an den offiziellen Wettkampftagen geangelt werden. 
In jedem Boot werden sich zwei Kontrahenten befinden. Kontrahenten dürfen nur 
angeln, während das Boot frei treibt und nicht während es vom Motor 
angetrieben wird oder während gerudert wird. 
Die Boote müssen mit dem Bug entweder nach links oder rechts treiben. 
Anker dürfen nicht verwendet werden. 
Kontrahenten dürfen nur in Gebieten, die in Anhang B zugewiesen werden, 
auswerfen. 

Neuer Zusatz 10.11: Kontrahenten müssen immer eine Rettungsweste tragen, wenn sie sich 
im Boot oder auf einem Landesteg befinden oder im Fluss angeln. 

 
Artikel 11: Dauer der Wettkämpfe, Bewertung und Übungssitzungen 
Neuer Zusatz 11.5: In allen Übungssitzungen wird gefangen und freigelassen. 
 
Artikel 24: Qualifizierende Fische 
24.1 Zusatz: Die sich qualifizierenden Fische sind: Seeforelle (Bachforelle), Äsche und 

Regenbogenforelle. Die Mindestlänge der sich qualifizierenden Sorten, die 
während der Meisterschaft in allen Abschnitten gefangen werden, beträgt 
zwanzig (20) Zentimeter, gemessen von der Nasenspitze bis zum Ende des 
Schwanzes.   

 
Artikel 28: Fliegen des Wettkampfs: 



28.2 Neuer Zusatz: Fliegengröße am Lake of  Menteith darf ein einviertel Zoll nicht 
überschreiten.( 1¼ ).(Dies ist eine lokale Regel, die nur für den Lake of 
Menteith gilt) 

                    
Artikel 29: Kescher 
Neuer Zusatz 29.3: Nur Netze, die zusammen mit den Booten in den Seewettkämpfen 

geliefert werden, dürfen zum Fischen mit Netz verwendet werden. 
(Sicherheitsfaktor und lokale Regel am Lake of Menteith) 

 
 
 

WECHSEL ZWISCHEN DEN SEKTOREN 
   Anhang A            

I II III IV V SEKTOREN 
 

NAMEN 
Fluss 
Tay 

See  
Leven 

See 
Carron  

See 
Awe 

See 
Menteith 

Montag  
08/06/09 
Vormittag 

A B E C D 

Montag 
08/06/09 
Nachmittag 

D A B E C 

Dienstag 
09/06/09 
Vormittag    

B C A D E 

Dienstag 
09/06/09 
Nachmittag 

Frei Frei Frei Frei Frei 

Mittwoch 
10/06/09 
Vormittag 

E D C B A 

Mittwoch 
10/06/09 
Nachmittag 

C E D A B 

 
Anhang B 
 
  Fischfang hinter dem Boot ist verboten           
 
               Windrichtung 

                             
     Wettbewerber A       Wettbewerber B 



fängt Fische in diesem Bereich    fängt Fische in diesem Bereich  


